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Rechtsverordnungen und Kundmachungen des Landeshauptmannes  
der Steiermark und der Steiermärkischen Landesregierung 

Nr. 75 

Verordnung des Landeshauptmannes von Steiermark vom 18. März 2022 über den Werttarif 
für die Bemessung der Entschädigung für Schlachtschweine für den Monat März 2022 

Auf Grund des § 52 Abs. 1 lit. a des Tierseuchengesetzes, RGBl. Nr. 177/1909, in der Fassung BGBl. I Nr. 258/2021, wird 
verordnet: 

Der Werttarif für die Bemessung der Entschädigung für Vermögensnachteile durch die im Monat März 2022 in den im 
§ 48 Abs. 1 Z. 1 Tierseuchengesetz genannten Fällen getöteten oder verendeten Schlachtschweine wird pro Kilogramm 
Lebendgewicht mit € 1,20 festgesetzt. 

Dieser Tarif enthält keine Umsatzsteuer. 

Für den Landeshauptmann: 
Der Landesrat: 
S e i t i n g e r  

  Verlautbarungen des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung 

A10 Land- und Forstwirtschaft 

Nr. 76 

ABT10-14952/2014-349 22. März 2022 

Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen in den Betrieben des Gartenbaues und 
der Baumschulen im Bundesland Steiermark 

Bei der Obereinigungskommission beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung wurde unter obiger GZ ein 
Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen in den Betrieben des Gartenbaues und der Baumschulen im Bundesland 
Steiermark, welcher zwischen dem Arbeitgeberverband der Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, Hamerlinggasse 3, 
8010 Graz, und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft PRO-GE, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, 
abgeschlossen wurde, hinterlegt. Dieser Vertrag ist am 1. Jänner 2022 in Kraft getreten. 

Die Vorsitzende der Obereinigungskommission: 
S a g r i s  

 

A10 Land- und Forstwirtschaft 

Nr. 77 

ABT10-14952/2014-351 22. März 2022 

Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen  
in den Raiffeisenlagerhäusern im Bundesland Steiermark 

Bei der Obereinigungskommission beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung wurde unter obiger GZ ein 
Kollektivvertrag für die ArbeitnehmerInnen in den Raiffeisenlagerhäusern im Bundesland Steiermark, welcher zwischen 
dem Arbeitgeberverband der Land- und Forstwirtschaft in Steiermark, Hamerlinggasse 3, 8010 Graz, und dem 
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Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft PRO-GE, Johann-Böhm-Platz 1, 1020 Wien, abgeschlossen wurde, 
hinterlegt. Dieser Vertrag ist am 1. Jänner 2022 in Kraft getreten. 

Die Vorsitzende der Obereinigungskommission: 
S a g r i s  

 

A16 Verkehr und Landeshochbau 

Nr. 78 

ABT16-85283/2018-65 18. März 2022 
Berichtigung 

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at 

Nationale Identifikationsnummer: 9110002879830 

Bezeichnung des Auftrags: B54 Sanierung Krummbachbrücke – Straßen- und Brückenbauarbeiten  

CPV-Code Hauptteil: 45233120 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: berichtigt: 25. März 2022, 9.00 Uhr 

Dokument-ID: 120671-01 

 

A16 Verkehr und Landeshochbau 

Nr.79 

ABT16-161921/2022-1 21. März 2022 

Auftragsbekanntmachung 

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at 

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/121559 

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/121559 

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein 

Bezeichnung des Auftrags: B64 Vorleistungen und Feinsichtfräsen – DDK Bereich BBL OS 2022 – Straßenbauarbeiten  

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber 

Kurze Beschreibung: Auf Grund der erst im Frühjahr 2022 durchgeführten notwendigen Bohrkernuntersuchungen zur 
Bestimmung der Qualitätsklassen des Fräsmaterials sowie der vorgeschrittenen Jahreszeit wird gem. § 74 BVergG 2018 
im verkürzten Verfahren ausgeschrieben. B64, Rechbergstraße; BV: „Vorleistungen und Feinsichtfräsen DDK Bereich 
BBL OS 2022“; km 31,600 bis km 34,840; Straßenbauarbeiten; Gemeinden: Fladnitz an der Teichalm, Passail, BBL OS 

Verfahrensart: Offenes Verfahren 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 5. April 2022, 9.00 Uhr 

Dokument-ID: 121559-00 
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A16 Verkehr und Landeshochbau 

Nr. 80 

ABT16-90099/2022-3 15. März 2022 

Auftragsbekanntmachung 

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at 

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/121687  

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/121687  

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein 

Bezeichnung des Auftrags: B67 Sanierung Teilbereiche FR Nord, Krzg. Gürtelturm, Hohenstaufengasse bis Citypark, Josef 
Hubergasse bis Prankergasse – Straßenbauarbeiten  

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber 

Kurze Beschreibung: B67, Grazer Straße; BV: „Sanierung Teilbereiche FR Nord, Krzg. Gürtelturm, Hohenstaufengasse bis 
Citypark, Josef Hubergasse bis Prankergasse“; km 52,900 bis km 54,100; Straßenbauarbeiten; Gemeinde Graz, BBL SZ 

Verfahrensart: Offenes Verfahren 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 7. April 2022, 10.00 Uhr 

Dokument-ID: 121687-00 

 

A16 Verkehr und Landeshochbau 

Nr. 81 

ABT16-163104/2022-1 21. März 2022 

Auftragsbekanntmachung 

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at 

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/121579 

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/121579 

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein 

Bezeichnung des Auftrags: B67 Vorleistungen und Feinsichtfräsen – DDK und EO Bereich BBL SW 2022 – Straßen-
bauarbeiten  

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber 

Kurze Beschreibung: Auf Grund der erst im Frühjahr 2022 durchgeführten notwendigen Bohrkernuntersuchungen zur 
Bestimmung der Qualitätsklassen des Fräsmaterials sowie der vorgeschrittenen Jahreszeit wird gem. § 74 BVergG 2018 
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im verkürzten Verfahren ausgeschrieben. B67, Grazer Straße; BV: „Vorleistungen und Feinsichtfräsen – DDK und EO 
Bereich BBL SW 2022“; km 101,030 bis km 101,950; Straßenbauarbeiten; Gemeinden: Straß in Steiermark, Stainz, 
St. Veit in der Südsteiermark, BBL SW 

Verfahrensart: Offenes Verfahren 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 5. April 2022, 9.00 Uhr 

Dokument-ID: 121579-00 

 

A16 Verkehr und Landeshochbau 

Nr. 82 

ABT16-139774/2022-1 21. März 2022 

Auftragsbekanntmachung 

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at 

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/121558 

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/121558 

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein 

Bezeichnung des Auftrags: B70 Vorleistungen und Feinsichtfräsen – DDK Bereich BBL SZ 2022 – Straßenbauarbeiten  

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber 

Kurze Beschreibung: Auf Grund der erst im Frühjahr 2022 durchgeführten notwendigen Bohrkernuntersuchungen zur 
Bestimmung der Qualitätsklassen des Fräsmaterials sowie der vorgeschrittenen Jahreszeit wird gem. § 74 BVergG 2018 
im verkürzten Verfahren ausgeschrieben. B70, Packer Straße; BV: „Vorleistungen und Feinsichtfräsen – DDK Bereich BBL 
SZ 2022“; Straßenbauarbeiten; Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld, BBL SZ 

Verfahrensart: Offenes Verfahren 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 5. April 2022, 9.00 Uhr 

Dokument-ID: 121558-00 

 

A16 Verkehr und Landeshochbau 

Nr. 83 

ABT16-162266/2022-1 21. März 2022 

Auftragsbekanntmachung 

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at 

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/121578 
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Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/121578 

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein 

Bezeichnung des Auftrags: B75 Vorleistungen und Feinsichtfräsen – DDK und EO Bereich BBL OW 2022 – Straßen-
bauarbeiten  

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber 

Kurze Beschreibung: Auf Grund der erst im Frühjahr 2022 durchgeführten notwendigen Bohrkernuntersuchungen zur 
Bestimmung der Qualitätsklassen des Fräsmaterials sowie der vorgeschrittenen Jahreszeit wird gem. § 74 BVergG 2018 
im verkürzten Verfahren ausgeschrieben. B75, Glattjoch Straße; BV: „Vorleistungen und Feinsichtfräsen – DDK und EO 
Bereich BBL OW 2022“; km 9,800 bis km 10,660; Straßenbauarbeiten; Gemeinden: Oberwölz, Pölstal, St. Margareten, 
Schöder, Ranten, Krakau, BBL OW 

Verfahrensart: Offenes Verfahren 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 5. April 2022, 9.00 Uhr 

Dokument-ID: 121578-00 

 

A16 Verkehr und Landeshochbau 

Nr. 84 

ABT16-133719/2022-1 21. März 2022 

Auftragsbekanntmachung 

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at 

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/121556 

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/121556 

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein 

Bezeichnung des Auftrags: B116 Vorleistungen und Feinsichtfräsen – DDK und EO Bereich BBL OO 2022 – Straßen-
bauarbeiten  

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber 

Kurze Beschreibung: Verkürztes Verfahren gem. BVergG 2018 auf Grund der erst im Frühjahr 2022 durchgeführten 
notwendigen Bohrkernuntersuchungen zur Bestimmung der Qualitätsklassen des Fräsmaterials sowie der 
vorgeschrittenen Jahreszeit. B116, Leobener Straße; BV: „Vorleistungen und Feinsichtfräsen – DDK und EO Bereich BBL 
OO 2022“; km 33,250 bis km 34,800; Straßenbauarbeiten; Gemeinde St. Michael in Obersteiermark, BBL OO 

Verfahrensart: Offenes Verfahren 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 5. April 2022, 9.00 Uhr 

Dokument-ID: 121556-00 
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A16 Verkehr und Landeshochbau 

Nr. 85 

ABT16-134658/2022-1 21. März 2022 

Auftragsbekanntmachung 

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at 

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/121557 

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/121557 

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein 

Bezeichnung des Auftrags: L228 Vorleistungen und Feinsichtfräsen – DDK und EO Bereich BBL SO 2022 – Straßen-
bauarbeiten  

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber 

Kurze Beschreibung: Auf Grund der erst im Frühjahr 2022 durchgeführten notwendigen Bohrkernuntersuchungen zur 
Bestimmung der Qualitätsklassen des Fräsmaterials sowie der vorgeschrittenen Jahreszeit wird gem. § 74 BVergG 2018 
im verkürzten Verfahren ausgeschrieben. L228, Oedterstraße; BV: „Vorleistungen und Feinsichtfräsen – DDK und EO 
Bereich BBL SO 2022“; Straßenbauarbeiten; Gemeinde Feldbach, BBL SO 

Verfahrensart: Offenes Verfahren 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 5. April 2022, 9.00 Uhr 

Dokument-ID: 121557-00 

 

A16 Verkehr und Landeshochbau 

Nr. 86 

ABT16-163303/2022-1 21. März 2022 

Auftragsbekanntmachung 

Auftraggeber: Land Steiermark, Abteilung 16 Verkehr und Landeshochbau, Stempfergasse 7, 8010 Graz, 
Tel. +43/316/877-3873, E-Mail: abt16-vergabe@stmk.gv.at, www.verwaltung.steiermark.at 

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/121593 

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/121593 

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein 

Bezeichnung des Auftrags: L728 Vorleistungen und Feinsichtfräsen – DDK Bereich BBL LI 2022 – Straßenbauarbeiten  

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Art des Auftraggebers: Klassisch öffentlicher Auftraggeber 
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Kurze Beschreibung: Auf Grund der erst im Frühjahr 2022 durchgeführten notwendigen Bohrkernuntersuchungen zur 
Bestimmung der Qualitätsklassen des Fräsmaterials sowie der vorgeschrittenen Jahreszeit wird gem. § 74 BVergG 2018 
im verkürzten Verfahren ausgeschrieben. L728, Mitterbergstraße; BV: „Vorleistungen und Feinsichtfräsen – DDK Bereich 
BBL LI 2022“; km 4,400 bis km 5,675; Straßenbauarbeiten; Gemeinden: St. Mitterberg-St. Martin, Öblarn, Landl, Admont, 
Bad Mitterndorf, Irdning-Donnersbachtal, BBL LI 

Verfahrensart: Offenes Verfahren 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 5. April 2022, 9.00 Uhr 

Dokument-ID: 121593-00 

Verlautbarungen anderer Behörden 

Bezirkshauptmannschaft Leibnitz 

BHLB-76227/2016-33 17. März 2022 

Verordnung, mit der das Entzünden von Feuer und Rauchen im Wald 
in Zeiten besonderer Brandgefahr verboten wird 

Auf Grund des § 41 Abs. 1 Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440, i.d.F. BGBl. I Nr. 56/2016, wird verordnet: 

§ 1 

Zur Hintanhaltung von Waldbränden ist im gesamten Verwaltungsbezirk Leibnitz das Entzünden von Feuer und das 
Rauchen im Wald und in Waldnähe (Gefährdungsbereich) für jedermann verboten. 

§ 2 

Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen nach § 174 Abs. 1 lit. a Z. 17 Forstgesetz 
dar. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit 31. Oktober 2022 außer Kraft. 

Der Bezirkshauptmann: 
W a l c h  

 

Bezirkshauptmannschaft Liezen 

BHLI-12449/2016-74 18. März 2022 

Verordnung über das Verbot von Feuerentzünden und Rauchen  
im Wald in Zeiten besonderer Brandgefahr 

Auf Grund § 41 Abs. 1 in Verbindung mit § 170 Abs. 1 Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440 in der Fassung BGBl. I Nr. 56/2016, 
wird verordnet: 

§ 1 

Zur Hintanhaltung von Waldbränden ist in den Gemeinden Admont, Aigen im Ennstal, Altaussee, Altenmarkt bei 
St. Gallen, Ardning, Bad Aussee, Bad Mitterndorf, Gaishorn am See, Grundlsee, Irdning-Donnersbachtal, Landl, Lassing, 
Liezen, Rottenmann, St. Gallen, Selzthal, Stainach-Prügg, Trieben, Wildalpen und Wörschach das Feuerentzünden und 
das Rauchen im Wald, in der Kampfzone des Waldes und soweit Verhältnisse vorherrschen, die die Ausbreitung eines 
Waldbrandes begünstigen, auch in Waldnähe (Gefährdungsbereich) ausdrücklich für jedermann, einschließlich der im 
§ 40 Abs. 2 Forstgesetz 1975 zum Entzünden oder Unterhalten von Feuer im Walde Befugten, verboten. 
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§ 2 

Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen nach § 174 Abs. 1 lit. a Z. 17 
Forstgesetz 1975 dar und werden diese Übertretungen von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
€ 7.270,00 oder mit Arrest bis zu vier Wochen geahndet. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit 31. Oktober 2022 außer Kraft. 

Der Bezirkshauptmann: 
S u l z b a c h e r  

 

Bezirkshauptmannschaft Liezen 
Politische Expositur Gröbming 

BHLI-19971/2016 18. März 2022 

Verordnung über das Verbot von Feuerentzünden und Rauchen  
im Wald in Zeiten besonderer Brandgefahr 

Auf Grund § 41 Abs. 1 in Verbindung mit § 170 Abs. 1 Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440 i.d.g.F. BGBl. I Nr. 56/2016, wird 
verordnet: 

§ 1 

Zur Hintanhaltung von Waldbränden ist in den Gemeinden Aich, Gröbming, Haus, Mitterberg-St. Martin, Öblarn, 
Michaelerberg-Pruggern, Ramsau am Dachstein, Schladming und Sölk das Feuerentzünden und das Rauchen im Wald, 
in der Kampfzone des Waldes und soweit Verhältnisse vorherrschen, die die Ausbreitung eines Waldbrandes 
begünstigen, auch in Waldnähe (Gefährdungsbereich) für jedermann, einschließlich der im § 40 Abs. 2 Forstgesetz 1975 
zum Entzünden oder Unterhalten von Feuer im Walde Befugten, verboten. 

§ 2 

Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen nach § 174 Abs. 1 lit. a Z. 17 
Forstgesetz 1975 dar und werden diese Übertretungen von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
€ 7.270,00 oder mit Arrest bis zu vier Wochen geahndet. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit 31. Oktober 2022 außer Kraft. 

Der Bezirkshauptmann: 
i.V. G r o g e r  

 

Bezirkshauptmannschaft Murtal 

BHMT-35668/2016-33 16. März 2022 

Verordnung über das Verbot von Feuerentzünden und Rauchen  
im Wald in Zeiten besonderer Brandgefahr 

Gemäß § 41 Abs. 1 Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440 i.d.g.F., wird verordnet: 

§ 1 

Zur Hintanhaltung von Waldbränden ist im gesamten Verwaltungsbezirk Murtal das Feuerentzünden und das Rauchen 
im Wald, in der Kampfzone des Waldes und soweit Verhältnisse vorherrschen, die die Ausbreitung eines Waldbrandes 
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begünstigen, auch in Waldnähe (Gefährdungsbereich) für jedermann, einschließlich der im § 40 Abs. 2 Forstgesetz 1975 
zum Entzünden oder Unterhalten von Feuer im Walde Befugten, verboten. 

§ 2 

Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen nach § 174 Abs. 1 lit. a Z. 17 
Forstgesetz 1975 dar. Diese Übertretungen werden von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe von bis zu 
€ 7.270,00 oder mit Arrest bis zu vier Wochen geahndet. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit 31. Oktober 2022 außer Kraft. 

Die Bezirkshauptfrau: 
P ö l z l  

 

Bezirkshauptmannschaft Voitsberg 

BHVO-95712/2016-19 22. März 2022 

Verordnung über das Verbot von Feuerentzünden und Rauchen  
im Wald in Zeiten besonderer Brandgefahr 

Auf Grund § 41 Abs. 1 Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440 i.d.g.F., wird verordnet: 

§ 1 

Zur Hintanhaltung von Waldbränden ist im gesamten Verwaltungsbezirk Voitsberg das Feuerentzünden und das 
Rauchen im Wald, in der Kampfzone des Waldes und soweit Verhältnisse vorherrschen, die die Ausbreitung eines 
Waldbrandes begünstigen, auch in Waldnähe (Gefährdungsbereich) für jedermann, einschließlich der im § 40 Abs. 2 
Forstgesetz 1975 zum Entzünden oder Unterhalten von Feuer im Walde Befugten, verboten. 

§ 2 

Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und mit 31. Oktober 2022 außer Kraft. 

§ 3 

Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot stellen Verwaltungsübertretungen nach § 174 Abs. 1 lit. a Z. 17 
Forstgesetz 1975 dar und werden diese Übertretungen von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 
€ 7.270,00 oder mit Arrest bis zu vier Wochen geahndet. 

Der Bezirkshauptmann: 
P e i ß l  

 

Bezirkshauptmannschaft Weiz 

 15. März 2022 

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises 

Der Dienstausweis Nr. 803740, ausgestellt für Julia Kreisl, ist in Verlust geraten und wird hiermit für ungültig erklärt. 
Den Finder bitten wir die Karte an die Adresse Landesamtsdirektion, 8011 Graz-Burg zu senden oder an die 
nächstgelegene steirische Bezirkshauptmannschaft zu übermitteln. 

Der Bezirkshauptmann: 
i.V. W e b e r  
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Bezirkshauptmannschaft Voitsberg 

BHVO-95556/2016-39 11. März 2022 

Verlust- und Ungültigkeitserklärung eines Dienstabzeichens 

Das Dienstabzeichen Nr. O 627 des Aufsichtsjägers Erich Kiedl, geboren am 14. März 1947, wohnhaft gewesen in 
Hochgößnitz 28, 8591 Maria Lankowitz, ausgegeben von der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg am 15. April 2016, ist 
in Verlust geraten und wird für ungültig erklärt.  

Der Bezirkshauptmann: 
i.V. N i n a u s  

Sonstige Verlautbarungen 

Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. 
Vorstand 

25. März 2022 
Stellenausschreibung 

Der Vorstand der Steiermärkischen Krankenanstaltenges.m.b.H. (Stmk. KAGes) schreibt folgende Stelle aus: 
Betriebsdirektor*in am LKH Rottenmann-Bad Aussee 

Ausgeschrieben wird die Stelle der*des Betriebsdirektor*in am LKH Rottenmann-Bad Aussee mit 1. Juli 2022. Im LKH 
Rottenmann-Bad Aussee sind mit Wirksamkeit 1. Juni 2020 217 Betten sanitätsbehördlich genehmigt; der Standort 
Rottenmann verfügt über 167 systemisierte Betten in den Fachabteilungen für Innere Medizin, Anästhesiologie und 
Intensivmedizin, Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie über ein Institut für Radiologie. Am Standort Bad 
Aussee sind insgesamt 50 Betten in den Fachabteilungen für Innere Medizin, Anästhesiologie und Intensivmedizin und 
Chirurgie systemisiert. 

Die*der Betriebsdirektor*in ist Mitglied des Direktoriums und trägt Verantwortung im spannenden Nahtstellen- und 
Interaktionsbereich mit Patient*innen und Mitarbeiter*innen sowie in den Themen Administration, Wirtschaft und 
Technik. Kollegiale Zusammenarbeit im Direktorium und im gesamten LKH ist dabei von hoher Bedeutung. 

Diese verantwortungsvolle Position erfordert eine Persönlichkeit, die folgende Erfahrungen mitbringt: 

Fachliche Erfahrungen 

 Abgeschlossenes Studium (wirtschaftliche, rechtliche, technische Fachrichtung) oder der Nachweis fachspezifischer 
Mastergrade oder abgeschlossene Ausbildung zur*zum akademischen Krankenhausmanager*in 

 Praktische Führungserfahrung, bevorzugt im Krankenhauswesen; 
 Kenntnisse und Fähigkeiten in Organisation und betriebswirtschaftlicher Führung. 

Persönliche Erfahrungen 

 Orientierung am Gemeinwohl; 
 Überzeugungs- und Integrationsfähigkeit; 
 Erfahrungen in der Mitarbeiter*innenführung; 
 soziale Kompetenz (Team-, Entscheidungs-, Konfliktfähigkeit); 
 Bereitschaft zur interdisziplinären und regionalen Zusammenarbeit sowie Aufgeschlossenheit für neue 

Organisationsformen. 

Unser Angebot: 

 Vielseitiges Aufgabengebiet in einem modernen interdisziplinären Arbeitsumfeld; 
 Entgelt als Vertragsbedienstete*r des Landes Steiermark (mindestens € 5.165,60 brutto/Monat bzw. 

€ 72.318,40/Jahr), wobei einschlägige Vordienstzeiten im SDIR-Schema angerechnet werden, zuzüglich Zulagen, 
Pensionsleistung und Prämienregelung.  
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Die näheren Details zu den Anstellungsbedingungen und Bewerbungsunterlagen entnehmen Sie bitte dem Langtext der 
Ausschreibung unter der Rubrik „Jobs & Bildung“ im Karriereportal auf unserer Homepage: www.kages.at 

Die KAGes strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles in Leitungsfunktionen an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 
22. April 2022 ausschließlich über unsere Homepage über das Karriereportal der KAGes. 35/2022 

 

Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. 
Vorstand 

25. März 2022 
Stellenausschreibung 

Der Vorstand der Steiermärkischen Krankenanstaltenges.m.b.H. (Stmk KAGes) schreibt folgende Stelle aus: Primar-
ärzt*in an der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am LKH Weststeiermark, Standort Deutschlandsberg 

Das LKH Weststeiermark mit den Standorten Deutschlandsberg und Voitsberg ist eine Krankenanstalt der 
Standardversorgung innerhalb der Stmk. KAGes und versorgt jährlich ca. 12.000 Patient*innen der Region. Insgesamt 
sind am LKH Weststeiermark mit 24. Februar 2020 288 Planbetten in den Fachabteilungen Innere Medizin, 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Chirurgie sowie Anästhesiologie und Intensivmedizin sanitätsbehördlich genehmigt. 

Aktuell verfügt die Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Standort Deutschlandsberg über insgesamt 
33 sanitätsbehördlich genehmigte Planbetten, wovon 18 Betten dem geburtshilflichen und 15 Betten dem 
gynäkologischen Bereich zuzurechnen sind. Jährlich werden an der Abteilung ca. 800 Entbindungen begleitet, wovon 
rund 300 als Sektionen erfolgen. 

Die Besetzung der Stelle soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt erfolgen. 

Diese verantwortungsvolle Position erfordert eine Persönlichkeit, die folgende fachliche und persönliche 
Voraussetzungen mitbringt: 

 Fachärzt*in für Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit mehrjähriger Berufserfahrung, gegebenenfalls auch in einem 
peripheren LKH 

 Interesse für Management und Unternehmensführung (abgeschlossener Managementlehrgang für ärztliche 
Führungskräfte oder Bereitschaft, diesen längstens innerhalb von 2 Jahren ab Bestellung zur*zum Primärzt*in zu 
absolvieren) 

 Kenntnisse zu Organisation und betriebswirtschaftliche Führung und Weiterentwicklung einer Abteilung  
 Vorleben eines respektvoll klaren Kommunikationsstils 
 Einbindung und Beteiligung von Kolleg*innen auch anderer Berufsgruppen in Veränderungsprozesse 
 Forcieren einer interdisziplinären und regionalen Zusammenarbeit 
 Aufbau tragfähiger Beziehungen und Netzwerke intern und extern  

Wünschenswert: 

 Führungserfahrung z.B. in der Leitung von Teams und/oder Projekten 

Unser Angebot: 

 Übernehmen Sie Verantwortung und gestalten Sie dieses vielseitige Aufgabengebiet der Abteilung in einem 
modernen Arbeitsumfeld mit. 

 Ihr Entgelt für diese Position als Vertragsbedienstete*r des Landes Steiermark beträgt mindestens € 9.198,60 
zuzüglich Sondergebühren und Zulagen (SIa Schema). 

 14 Tage Sonderurlaub für Fortbildung sind Teil unseres Angebots. Rahmenbedingungen, die ständiges Lernen 
fördern sind für uns essentiell, denn nur so bleiben wir am Puls der Zeit. 
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Die näheren Details zum Leistungsspektrum der Abteilung, Anstellungsbedingungen und Bewerbungsunterlagen 
entnehmen Sie bitte dem Langtext der Ausschreibung unter der Rubrik „Jobs & Bildung“ im Karriereportal auf unserer 
Homepage: www.kages.at 

Hinsichtlich des Anspruches auf Arzthonorar gelten die Bestimmungen des Steiermärkischen Krankenanstaltengesetzes 
2012 (StKAG 2012) sowie die dazu ergangenen Verordnungen in der jeweils geltenden Fassung. 

Die KAGes strebt eine Erhöhung des Frauenanteils in Leitungsfunktionen an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung, die Sie bitte bis spätestens 22. April 2022 ausschließlich über unsere Homepage 
über das Karriereportal der KAGes einreichen.  36/2022 

 

Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. 
Vorstand 

25. März 2022 
Stellenausschreibung 

Der Vorstand der Steiermärkischen Krankenanstaltenges.m.b.H. (Stmk. KAGes) schreibt folgende Stelle aus: 
Pflegedienstleitung am Landespflegezentrum (LPZ) Bad Radkersburg 

Das Landespflegezentrum Bad Radkersburg liegt nahe dem Stadtzentrum von Bad Radkersburg in der Südoststeiermark. 
Im Pflegezentrum bieten wir rund 100 Menschen mit unterschiedlichem Pflege- und Betreuungsbedarf ein neues 
Zuhause. Unser Ziel ist es, den Bewohner*innen professionelle Pflege und Betreuung anzubieten. Dazu gehört für uns, 
dass wir die Bewohner*innen in ihrer Selbstständigkeit und Autonomie fördern und eine Umgebung und Atmosphäre 
schaffen, in der sie sich geborgen fühlen. Die Stelle der Pflegedienstleitung soll zum ehestmöglichen Zeitpunkt neu 
besetzt werden, wobei das Beschäftigungsausmaß 100 % beträgt.  

Unser Angebot: 

 Übernehmen Sie Verantwortung für die Qualität der Pflege und für die Organisation der pflegerischen Maßnahmen 
im LPZ Bad Radkersburg 

 Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre organisatorische und pflegefachliche Expertise in einem motivierten und 
engagierten Team einzubringen 

 Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 Umfassende Sozialleistungen 

 Gehaltsschema: SDIR-1 Schema lt. KAGes-Richtlinien (Mindestgehalt Vollzeit € 4.682,00 und Anrechnung allfälliger 
Vordienstzeiten) KAGes Gehaltsansätze 

Die näheren Details zu den Anstellungsbedingungen und Bewerbungsunterlagen entnehmen Sie bitte dem Langtext der 
Ausschreibung unter der Rubrik „Beruf & Karriere“ im Karriereportal auf unserer Homepage: www.kages.at 

Die KAGes strebt eine Erhöhung des Frauenanteiles in Leitungsfunktionen an und fordert deshalb qualifizierte Frauen 
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen. 

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Bitte übermitteln Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 
22. April 2022 ausschließlich über unsere Homepage über das Karriereportal der KAGes. 37/2022 
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Franz Steinrieser, Unterer Markt 256, 8933 St. Gallen  

Referenznummer: 2020593 17. März 2022 

Auftragsbekanntmachung 

Auftraggeber: Franz Steinrieser, Unterer Markt 256, 8933 St. Gallen 

Kontaktstelle: Zengerer Planungs GmbH, Tel. +43/3172/67191, office@zjp.at, www.zjp.at  

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur 
Verfügung unter https://steiermark.vergabeportal.at/Detail/122138  

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via https://steiermark.vergabeportal.at/ 
Detail/122138  

Die Unterlagen sind kostenpflichtig: nein 

Bezeichnung des Auftrags: Umfassende Sanierung Markt 47, 8933 St. Gallen 

Art des Auftrags: Bauauftrag 

Art des Auftraggebers: Verfahren nicht gemäß BVergG 

Kurze Beschreibung: Baumeister 

Verfahrensart: Offenes Verfahren 

Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge: 11. April 2022, 15.45 Uhr  

Dokument-ID: 122138-00 38/2022 

 

Die Grünen – ALG Gemeinderatsklub 

21. März 2022 

Bekanntmachung 

Unsere Prüfung gemäß § 2 der Richtlinie für die Förderung der im Grazer Gemeinderat vertretenen Parteien und die 
Finanzierung der Klubs bzw. der Arbeit der politischen Mandatar*innen hat zu keinen Einwendungen geführt. Auf Grund 
der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse bestätigen wir, dass der Grüne Gemeinderatsklub Graz im Jahr 2021 
ordnungsgemäß in Erfüllung seiner Aufgaben die erhaltenen Förderungsmittel verwendet hat.  39/2022 

Mag. Clemens C o r t e  a l l e  C a t e n e  
PKF Corti & Partner GmbH 

Mag. Michael K u l m b u r g   
Kulmburg & Partner Wirtschaftsprüfung & 

Steuerberatung GmbH 

 

Gemeinderatsfraktion NEOS Graz 

21. März 2022 

Prüfungsvermerk 

Unsere Prüfung gemäß § 2 der Richtlinie für die Förderung der im Grazer Gemeinderat vertretenen Parteien und die 
Finanzierung der Klubs bzw. der Arbeit der politischen Mandatare hat zu keinen Einwendungen geführt. Nach 
pflichtgemäßer Prüfung auf Grund der Bücher (Aufzeichnungen) der politischen Partei sowie der vom Leitungsorgan 
(oder den vertretungsbefugten Personen) erteilten Aufklärungen und Nachweise entspricht der Bericht samt Anlagen 
der Gemeinderatsfraktion Graz der NEOS – Das neue Österreich für das Kalenderjahr vom 1. Jänner 2021 bis zum 
31. Dezember 2021 in dem geprüften Umfang den rechtlichen Vorschriften. 
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Österreichische Post AG 
WZ 02Z032440 W 
Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
Abteilung 2 Zentrale Dienste 
Hofgasse 15, 8010 Graz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechnungsgrundlage: Der Bericht wurde aufgestellt, um öffentliche Rechenschaft über die Einnahmen und Ausgaben 
der Gemeinderatsfraktion Graz der NEOS – Das neue Österreich zu geben. Folglich ist der erstellte Bericht 
möglicherweise für einen anderen Zweck nicht geeignet. 40/2022 

 
Winter & Winter WirtschaftstreuhandgesmbH 

 
SOT Süd-Ost Treuhand Gesellschaft m.b.H. 

 

ÖVP-Gemeinderatsclub, 8011 Graz – Rathaus 

 11. März 2022 

Bekanntmachung 

Nach Abschluss unserer pflichtgemäßen Prüfung der Aufzeichnungen und aller dazugehörenden Unterlagen gem. § 2 (2) 
der vom Gemeinderatsclub der ÖVP authentisch interpretierten Richtlinie für die Finanzierung der Klubs bzw. der Arbeit 
der politischen Mandatare 2017 bestätigen wir, dass die Förderungsmittel für die Zeit vom 1. Jänner 2021 bis 
31. Dezember 2021 ordnungsgemäß für die Erfüllung der Aufgaben der politischen Mandatare einschließlich 
Öffentlichkeitsarbeit durch den ÖVP-Gemeinderatsclub der Stadt Graz verwendet wurden. 41/2022 

Mag.a Petra S c h a c h n e r - K r ö l l  
Schachner & Partner –  

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH 
Rechbauerstraße 31, 8010 Graz 

Mag. Dipl. Kfm. Dr. Ernst G r a b e n w a r t e r  
STYRIA TREUHAND- und Revisions-GmbH 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft 
Brockmanngasse 75, 8010 Graz 

 

 
Medieninhaber, Herausgeber, Redaktion der „Grazer Zeitung – Amtsblatt für die Steiermark“:  
Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 2, Hofgasse 15, 8010 Graz, E-Mail: abteilung2@stmk.gv.at, Telefon (0 316) 877/DW. 4158 
Einschaltungen werden ohne Haftung für die Richtigkeit des Inhalts entgegengenommen. Für den Fall, dass bei der Einschaltung Satz- beziehungs-
weise Druckfehler unterlaufen, wird die Einschaltung auf Verlangen in der nächsten Ausgabe kostenlos wiederholt. 
www.grazerzeitung.at 

D
as elektronische O

riginal dieses D
okum

entes w
urde am

tssigniert. H
inw

eise zur P
rüfung dieser 

elektronischen S
ignatur bzw

. der E
chtheit des A

usdrucks finden S
ie unter: https://as.stm

k.gv.at


		2022-03-23T16:22:58+0100
	Land Steiermark
	Amtssignatur aufgebracht durch Oswald, L6AL-ABT02 am 23.03.2022




